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7. Anderung vom 15.12.2022 der Gebührensatzung für die Benutzuns der Friedhöfe und
Friedhöfshallen der Stadt Hamm - Friedhofsgäbührensatzung - Vom 20.05.2007

Der Rat der Stadt Hamm hat in seiner Sitzung am 13.122022 die nachstehende Satzung beschlossen.
Sie beruht auf folgenden Vorschriften:
§_4 des_B,estattungsgesetTrcs für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom
17. Juni 2003 (GV. NRW. S. 313),
§§ 7 und 4'l Absatz 1 Buchstabe 0 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
tsekanntmachung vom '14. Juli 1994 (GV. NRW. S. OOOISöV. NRW. 2023),
§§ 2, 4, 5 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21 .1 0.1 969
(GV. NRW. S.712|SGV. NW.510), leweils in dergegenwärtiggeltenden Fassung.

§1
Die Gebührensatzung für die Benutzung der Friedhöfe und Friedhofshallen der Stadt Hamm
- Friedhofsgebührensatzung - vom 20.06.2007 wird wie folgt geändert:
§ 4 erhält fotgende Fassung:

§4
Gebührentarif

Zitler Gegenstand Gebühren
in€

1 Gebühren für den Erwerb des ltlutzungsrechts an

1.1 Rei hengra bstätten
1.1.1 [ur Fehlgeburten und Leibesfrüchte aus Schwangerschaftsabbrüchen unter 500 g

bei einei Nutzungszeit von 5 lahren (auch Urnen'j
18,00

1.1.2, für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr bei erner Nutzungszeit von
1.1.2.1 1 5 Jahren 305,00

1.1 .2.2 20 Jahren 406,00
1.1 .2.3 25 Jahren s08,00
1.1 .2.4 30 Jahren 540,00

1 .1.3 für Verstorbene vom vollendeten 5. Lebensjahr bei einer Nutzungszeit von
1 .'1 .3.1 ahren 1.015,00

1.1 .3.2 30 ahren 1.080,00

1.1.3.3 50 ahren 1.349,00

1.1 .3.4 25 ahren rm Rasenfeld 1.153,00

1.1.3.5 25 ahren im anonymen Rasenfeld 1.108,00

1.2 Wahlgrabstätten
1.2.1 für iede Grabstelle bei einer Nutzungszeit von 30 lahren 1.242,00

1.2.2 fr.ir jede Grabstelle auf dem Erweiterungsteil des Friedhofes in Bockum bei einer
Nutzungszeit von 50 lahren

1.120,00

1.2.3 fürjede Grabstelle bei einer Nutzungszeit von 30Jahren im Rasenfeld 1.690,00

1.3 Urnengra bstätten
1.3.1 fürjede Urnenreihen- oder -wahlgrabstelle bei einer Nutzungszeit von 20Jahren 842,OO

1.3.2 für iede Urnenreihen- oder -wahlgrabstelle bei einer Nutzungszeit von 20Jahren im
Rasänfeld

817,00

1.3.3 fürjede änonyme Urnenreihengrabstelle bei einer Nutzungszeit von 20Jahren 762,00

1 .3.4 für jede Urnennische (für max.2 Urnen) in einer Urnenstele/-wand bei einer
NulZungszeit von 20 Jahren

1.427,00

1.3.5 fürjede Urnenkammer (für max.2 Urnen) bei einer Nutzungszeit von 20lahren 1.588,00

1.3.6 für jede Baumwahlgrabstelle bei einer Nutzungszeit von 30lahren 1.113,00

1.3.7 fur jede Urnenstelle in einem Gemeinschaftsgrabfeld bei einer Nutzungszeit
von 20 lahren

1.375,00

1.4 Ausgleichsgebühr für die Verlängerung der Nutzungsrechte fürjedes angefangene
Kalenderjal-ir

1.4.1 je Wahlgrabstelle nach Ziffer 2.1 41,40
1/) je Wahlgrabstelle nach Ziffer 2.2 34,40

1.4.3 je Wahlgrabstelle nach Ziffer 2.3 56,30
1.4.4 je Wahlgrabstelle nach Ziffer 3.1 42,10
1.4.5 je Wahlgrabsteile nach Ziffer 3.2 40,90
1.4.6 e Urnennische nachZiffer 1.3.4 71,40

1.4.1 e Urnenkammer nach Ziffer 1.3.5 79,40

1.4.8 e Wahlgrabstelle nach Ziffer 1.3.6 37,10

1.4.9 e Wahlgrabstelle nach Ziffer 1.3.7 68,80

2. Gebühren für Bestattungen
Offnen und Schließen desGrabes sowie Anlage der Grabstätte

2.1 bei einer Reihengrabstätte

2.1 .1 für einen Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensiahr 150,00

2.1 .2 für einen Verstorbenen vom vollendeten 5" Lebensjahr ab 494,00

2.2 bei einer Wahlgrabstätte s8s,00
2.3 bei einer Grabstätte für Fehlgeburten und Leibesfrüchte aus

Schwangerschaftsabbrüchen unter 500 g sowie für Urnengrabstätten
1 10,00

Zuschlag zu den Gebührensätzen für Besta an 30 v. H.
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3. Gebühren für die Benu der F

3.1 Benutzung einer Trauerhalle ie Benutzung 220,00

3.2 Aufbahrung im Aufbahrungsraum ie Aufbahrung 125,50

3.3 Aufbewahrung einer Leiche je angefangenem Tag 31,00

3.4 Benutzung der Kühlzelle oder der Kühlvitrine zusätzlich je angefangenem Tag 15,00

3.5 Bei Nutzung der Trauerhalle der Evangelischen Kirchengemeinde St. Viktor,
Herringen, iveroen hierfür Gebühren Entsprechend deiGeb Jhrenordnung der
Kircheägemeinde erhoben und an diese abgeflhrt.

4. Gebühren für Auserabunsen und Umbettungen
4.1 Ausgrabung aus einem Reihen- oder Wahlgrab (mit Schließen des Grabes)

4.1 .1 der Leiche eines Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensiahr 710,O4

4.1 .2 der Leiche eines Verstorbenen ab vollendetem 5. Lebensiahr '1 .165,00

+.t.J einer Urne 200,00

4.2 Umbettungen auf demselben oder einen anderen städtischen Friedhof
(ohne Erwörb oder Wiedererwerb von Nutzungsrechten)

4.2.1 der Leiche eines Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 1.250,00

4.2.2 der Leiche eines Verstorbenen ab vollendetem 5. Lebensiahr 1.645,00

4.2.3 einer Urne 290,00

5. Sonstise Gebühren
5.'1 Genehmigung von Grabmalen und baulichen Gestaltungselementen mit

5.1.1 stehendem Grabmai s5,00

5.1.2 liegendem Grabmal oder Grabtafel an Urnenstelen und -wänden 40,00

5,1.3 Einfassu ng 20,00

5.1 .4 Namenstafel an gemeinschaftlichen Gedenksteinen 20,00

5.2 Umschreibung und Zweitausfertigung einer Verleihungsurkunde 5,00

5.3 Ausstellung oder Erneuerung einer Berechtlgungskarte für Gewerbetreibende 35,00

Gebühren für die Pfleee von vor Ablauf de' Ruhezeit zurückgegebenen bzw.
auferund vernachlässieter Graboflese vorzeir;p einzuebnendeä Grabstellen für iedes
ang"efangene Kalenden"ahr bis züm Äblaur oerhunefrist gem. § 3 Absatz + bzwl §
ZZ"ebsaiz 1 der Friedhäfssatrung, mit der Er^schrankungi dass fur die Berechnung
maximal eine Ruhefrist von 25 Jahren zugrur-de zu legen ist,

5.4.1 für eine Erdgrabstelle (Fflanzbeet) 17,30

für eine Urnengrabstelle (Pflanzbeet) 8.6s

§2
lnkrafüreten

Diese Satzung tritt am 01.01 .2023 in Kraft.

Die vom Rat rn seiner Sitzung vom 13.12.2A22 beschlossene "7. Anderung der Gebührensatzung für die
Benutzung der Friedhöfe und F-riedhofshallen der Stadt Hamm - Friedhofsgebuhrensatzung - vom20-ß6.2007"
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. )rlt 1994 (GV. NRW S. 666iSGV. NRW 2023 - in der z.
Z.geltenCenFassung-känngem.§7Abs.6Saiz lderGäneincleordnunggege.ldieSatzungnachAblairf von
6 lVonaten seit ihreiVerkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt,

b, die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c. der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hamm vorher gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache btzeichhet worden, die den Mangel ergibt.
Hamm, 15.12.2022

Herter
Der Oberbürgermeister Veröffentlicht: Westfälischer Anzeiger, Ausgabe Nr.294 vom 19.12.2022


